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Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 6 BImSchG ergeht die Genehmigung gemäß 
§12 BImSchG mit den nachfolgend aufgeführten Nebenbestimmungen.

D^in'd^Genehm^ng vom 11.02.09, Az.: BIM-K 0018/2008 enthaltenen Nebenbestimmun- 
oen sind Bestandteil dieser Genehmigung. Dies gilt nicht für die Nebenbestimmungen II. Immis- 
sions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen Diese werden durch die nachfolgenden 
Nebenbestimmungen ersetzt;

Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Lärm:

2,

Der Schallleistungspegel der beantragten fünf Windkraftanlagen (WKA 231 232 233 234 
und 236) vom Typ Nordex N 90 mit der Nabenhöhe von 100 m darf ,m Nennle.stungsbe- 
trieb (2 5 MW) 103,3 dB(A) zuzüglich eines zulässigen Toleranzbereichs für die Serien 
Streuung und die Unsicherheit der Vermessung nicht überschreiten.

Die Windkraftanlagen WKA 233 und 236 dürfen zur Nachtzeit zwisch®n||22\00.^^r0®f°
Uhr gemäß der Schallimmissionsprognose vom 07.05.2009 nur in ®.c^a'lredu^l®rt^(f T 
triebsweise mit einem Schallleistungspegel von 101,2 dB(A) zuzüglich des zulässigen T 
leranzbereichs für die Serienstreuung und die Untersicherheit der Vermessung und bei ei­
ner maximalen Leistung von 2,0 MW betrieben werden.

nie» Umschaltuno in schallreduzierte Betriebsweise zur Nachtzeit muss durch autornatische 
SchaZgTb mStds Zateohalluhr) erfolgen. Dia Schaltung ist gegen unbefugte Änderung 
zu schützen (Z. B. durch Passwort). Bei Ausfall oder Störung der automatischen Schaltung ist 
automatisch ein Alarm (ggf. an die Fernüberwachung) zu geben.

Die v. g. Windkraftanlagen dürfen keine Ton- und Impulshaltigkeit gemäß TA Lärm 98 auf­

weisen.
Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf der von den beantrag­
ten Windkraftanlagen erzeugte Immissionsanteil an Geräuschen (Züsatzbelas^ung un 
Berücksichtigung der erforderlichen Zuschläge die nachfolgenden Werte zur Nachtzeit 
zwischen 22.00 Uhr 06.00 Uhr nicht überschreiten:

IP C Bergstr. 9 Zettingen nachts. 36,5 dB(A)
IP D Im Schmerfeld Zettingen nachts; 37,1 dB(A)
IP G Villa Margareta Wirfus nachts: 33,5 bB(A)
IP H Heimlichsmühl Wirfus nachts; 33,9 dB(A)
IP l Wirfuser Bach 2 Wirfus nachts. 35,0 dB(A)
IP J Wirfuser Bach 1 Wirfus nachts. 36,0 dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine ltun9^or®cJln^lim 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
Lärm 98).
Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf unter Berücksichtigung 
Hpp Vorbelastuna und der erforderlichen Zuschläge die Gesamtbelastung folgende 
immissionsrichtwerte für Geräusche zur Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht 

überschreiten;

4.
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5.

6.

8.

Id? ^L9Str-9 Zettingen nachts; 40,0 dB(A)
IP J Wirfuser Bach 1 Wirfus nachts: 45,0 dB(A)

BnnSd^U imSeUrteilUnlS9/Undla9e iSt die Sechste al|gemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Srm 98J 968612 (Technische Anleitu"9 zum Schutz gegen Lärm - TA

de" lmmissi0"srichtwert ™ Naohteif um

V°o dtr naC^ Landesrecht zuständigen Behörde bekannt gegebenen Stelle
derl)eantr^aten Wirvikraft^1^6'naCh ! 26,BlmSchG)ist unmittelbar nach Inbetriebnahme
FinhatmnSt 1W dk ft u?en anhand einer schal|technischen Abnahmemessung die
schläoe an unter Berücksichtigung der erforderlichen Zu-
scniage an dem maßgeblichen Immissionsort

IP J Wirfuser Bach 1 Wirfus nachts; 45,0 dB(A)

entsprechend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm 98) nachzu 
weise". Als Sachverständiger kommt in diesem Fall nur ein Institut In Frage das an £r Er- 
Stellung der Schallimmissionsprognose nicht mitgearbeitet hat.

Vor Baubeginn ist eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Stelle mit der nach Satz 1
irdaersfmWu?lÜGenbehamflra9enn Ei^e ^ der Auftra9sbestätigung des Messinstituls 
lenz^u übersenden^enebm 9Un9Sdlre^0n ' Re9ionalstelle Gewerbeaufsicht Kob-

Das Konzept der Messung ist mit v. g. Dienststelle abzustimmen
nar MpTh^"?^6^638565^1395 nach Ziffer 6'9 TA Lärm ist niaht zulässig 
Der Messbericht ist der v. g. Dienststelle unverzüglich zweifach vorzulegen. 9

Da die beantragten Windkraftanlagen WKA 233 und 236, aus Gründen des Immissions 
cherf A^rf gerauschreduziert betrieben werden, müssen sie mit einer kontinuierli-
Le^tuna^und^Drehzahn1906^ BetriebsParameter (Windgeschwindigkeit. Windrichtung,
1 Ehr P ^nd Drehzahl) versehen sein. Die aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind 
1 Jahr aufzubewahren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen '

Die Inbetnebnahme der Windkraftanlagen ist der Struktur- und Genehmiqunqsdirektion 
Nord. Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, mitzuteilen. ^enenm,gungsd,rekt,on

Schattenwurf

9. m RnJ0nH Wihdkraftanla9en VOm Typ Nordex N'90 mit der Nabenhöhe von 100
m und einem Rotordurchmesser von 90 m sind mittels Schattenwurfabschalteinrichtuno sn
astmnreibenAdaSS dei Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag und^ie 
tatSrhii^hSCh maximf1 m°9|lche Beschattungsdauer (worst case) von 30 Stunden bzw die 
Inn m H°rT?9ISChe maxima,e Beschattungsdauer (real) von 8 Stunden innerhalb
ten a?pr srhprderfrf 9!.ndefA,MOnaten 3n fol9enden Immissionsorten bei Addition derZef 

schattenwerfenden Windkraftanlagen (Gesamtbelastung) nicht überschritten wird'

IPE Im Brachtendorfer Weg Dünfus
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IP K Bergstraße 2 Zettingen
IP L Oberstr. 11 Zettingen

10.

11.

Hinweis:

Bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die keine meteorologischen Parameter berücksich­
tigt ist die Beschattungsdauer auf die astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30 
Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen Wird eine Ab- 
schaltautomatik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B. Intensität 
des Sonnenlichts), ist die Beschattungsdauer auf die tatsächliche Beschattungsdauer von 
8 Stunden innerhalb von 12 aufeinander folgenden Monaten zu begrenzen.

Wird an einem Immissionsort der Grenzwert der Beschattungsdauer von 30 Minuten pro 
Tag oder die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer von 30 Stunden bzw. die 
tatsächliche meteorologische maximale Beschattungsdauer von 8 Stunden PJJ° Jahr 
reicht, darf durch die beantragten Windenergieanlagen an dem Immissionsort kein weiterer
Schattenwurf entstehen.

An den Immissionspunkten sind alle für die Programmierung der Abschalteinrichtungen er­
forderlichen Parameter exakt zu ermitteln. Bei der Programmierung der Abschalteinnch- 
tungen der hinzukommenden Windkraftanlagen muss die Vorbelastung durch bestehende 
Windkraftanlagen berücksichtigt werden.

Die ermittelnden Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt-, und Beschattungszeiträumen 
müssen von der Abschalteinheit für jeden Immissionsaufpunkt registriertwerden- Ebe™ 
sind technische Störungen des Schattenwurfmoduls zu registrieren. Die registrierten Daten 
sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen.

12 Lichtreflexionen durch die Rotoroberfläche sind zu vermeiden. Für die Rotorober­
fläche sollen mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade verwendet werden.

Arbeitsschutz

13 Betriebseinrichtungen, die regelmäßig gewartet werden, müssen gut zugänglich sein. Hier- 
zu sind aTsreichend bemessene Steigleitern, Ruhebühnen, Arbeitsbühnen und dergle.chen 
vorzusehen, die mit Geländern bzw. Hand-, Zwischen- und Fußleisten ausgestattet sein
müssen. yg -j ^

14 Arbeitsmittel sind mit Schutzeinrichtungen auszustatten, die den unbeabsichtigten Zugang 
' zum Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern oder die die beweglichen Teile

vor dem Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen.

Die Schutzeinrichtungen

• müssen stabil gebaut sein
. dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen
• dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können
. müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben
• dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschranken
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15.

16.

orfornTi0 h fUrC:den Snbau oder Austausch von Teilen sowie für die Wartungsarbeiten 
“*fn Eingnffe möglichst ohne Demontage der Schutzeinrichtungen^ulassen 
wobei der Zugang auf den für die Arbeit notwendigen Bereich beschränkt sein muss

Be,ä,i9un9 der hierfür vor9esehenen

Dies gilt auch

* Stillstand,'ederin9an9Se,2en naCh e'ne,T1 Sti"sland’ ^geachtet der Ursache für diesen

‘ ÄnderUn9 d6S Betriebszustands Q«-

geferhnr,o?rrfc,“n9an95e,2en °der dto" ÄnderUng ^ die B-chäftigteh nicht völlig

75.17

75.19

75.307' h' E,n®te 'uHgs- und Wartungsarbeiten am Arbeitsmittel müssen die Be-
SÄ k Aere.n Zugang zu allen für die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen 
Stellen haben. An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt möglich sein.

18' SÄET ^ ReParaturarbeiten muss eine Sprechverbindung zwischen Gondel und
denen tm GefehrenfalfHi^ Sem' Des.Wejteren müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit 
Anufnp TnSf Hh Hilfspersonen herbeigerufen werden können. Jede Begehung der Anlage sollte durch mindestens zwei Personen erfolgen. a y

19. Die Verwendung von persönlichen Schutzausrüstungen ist nur zulässig, wenn aufgrund der 
Eigenart der Arbeit der Schutz durch feste Einrichtungen (z.B. Umwehmngen^ nicht möanch 
ist. In diesem Fall sind ausreichend viele und geeignete Anschlagpunkte für das Sicher-

Hie:bei iSt ZU beachten. dass die An­
schlagpunkten keine ungesicherten Wege zurücklegen.

20- von mt“" ,1U0m V°n PerSOne" dUrCh ein Gelä"d-<M

tu^ngen^nkLeiforderiichenf^jbehöMn^Jer wtndkraftai^agevomjhaltendende ^bse'*vorr'cd-

22’ haUm7v Teil ^Nr^R HnrreMer BhetriebSSJ+C;herheitSVer°rdnung sind Maschinen gemäß An- 
ofno9Ah t J Maschinennchtlinie. Sie dürfen erst betrieben werden, nachdem
triÄh^efrUfUngdUrCh 6,08 zu9elassene Überwachungsstelle nach § 14 Abs 1 Be­
triebssicherheitsverordnung durchgeführt wurde und in der Prüfbescheinigung sicherheits­
technische Bedenken gegen den Betrieb nicht erhoben werden.

23. Übenvachungsbedürftige Anlagen (hier: Aufzug-ZBefahranlage) und ihre Anlagenteile sind in
BetSdurch eine 7ied!rkehrennrf ihren ordnungs9emäßen Zustand hinsichtlich des 
Betriebs durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen.

Der Betreiber hat die Prüffristen der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlaoe 
einersicherheitstecbn^Ghen Bewertung zu ermitteln. Bei der Festlegung der Prüffristen dür 
fen die Hochstfristen nicht überschritten werden. 9 9 KruTTnsten dur-
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Die ermittelten Prüffristen sind nach Überprüfung durch eine zugelassene Uberwachungs- 
stelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Kob­
lenz, innerhalb von 6 Monaten nach Inbetriebnahme unter Beifügung anlagenspezifischer 
Daten mitzuteilen.

24 Nach Errichtung der Anlage ist vom Hersteller eine Konformitätserklärung gemäß Maschi- 
' nenrichtlinie (Richtlinie 98/37 EWG) für die Windkraftanlage als Ganzes auszustellen. Diese 

ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsbeschreibung in der Windkraftanlage zur 
Einsichtnahme aufzubewahren.

Hinweise
Der Bauherr hat aufgrund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl. I S. 1283) eine 
Vorankündigung zu erstatten, für Baustellen, bei denen

. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf denen mehr 
als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder

• der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz, zu übermitteln.

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten;

• Ort der Baustelle
• Name und Anschrift des Bauherrn
• Art des Bauvorhabens
• Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten
• Name und Anschrift des Koordinators
• voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten
• voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle
• Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf der

Baustelle tätig werden

Er hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der Baustelle Be­
schäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden.

Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und

• eine Vorankündigung zu übermitteln ist, oder
• besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden,

ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden.

Besonders gefährliche Arbeiten sind u. a.;

• Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder
• Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m .
• Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden, sehr 

giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen Stoffen (z. B. Altlastensanierung)
• Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen
• Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 101 Eigengewicht
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Begründung:

Genehmigung1srtei^zuf&richfum und zunfß^WUhde lhr®n die immissionsschutzrechtliche 
Nordex N 90-2 3 NH i nn m d ♦ «n ^ Betneb von funf Windkraftanlagen des Typs 13.05 09 beantraqen Sie^d^e' ^ ,nxder Gemarkung Zettingen ertel Unter dem

Sie beabsichtigen den genehmnaCh § 16 BlmSchG. da
Nordex N 90-2 3 NH 100 m Rotord 90 Zm and®m- An Stelle des genehmigten Typs
folgemodell Nordex N 90-2 5 NH inffmHC^mehr am Markt erhältlich ist. soll das Nach- 

zeitig wurde wfden- G'-ch-
tät zur Tag- und Nachtzeit angehoben werden soll.9t d F d d'e genehm,9te KaPaz'-

Die Zuständigkeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell eroibt sich ai ic s 1 Aho o ^ i ^
nung über die Zuständigkeiten auf dpm rphiot i 9 Dt S Ch aULS § 1 Abs' 2 der Landesverord- 
s. 280) in der zur Zeit gebenden Fassung Immissionsschutzes vom 14.06.2002 (GVBI.

iiiipSH—silli?!?
Die Zulässigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 Blm^rhr nie Mok k +■ 
wraussetzungen'sichei^usteltem*1 ^ Verhä,tniSmäßig- dia Erfüllung der GeneLTgungs-

Begründung der sofortigen Vollziehung-

Genehmigung wurde mit Schreiben vnm 04 n^'na vu-^ h u : 34, 40 erteilt Gegen diese 
Gamesa wurde unter dem 16 07 m e!?prUCh ein9ele9‘- A“f Antrag der Fa.
Genehmigung angeordnet Im Rahmen dtf 9u )f0ll2'ehuns der immissionsschutzrechtlichen 
guns der8wl3SSen'l^«n äÄn^e^0rt•nHn9•te, T8 umfasse"^ Abwä-
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ist Der wesentliche Regelungsgehalt der Änderungsgenehmigung liegt zwar in der geänderten 
Betriebsv^se Inder Form, als die Kapazitäten zur Tag- und Nachtzeit erhöht werden. p,ese 
Rpnpluno betrifft nicht die Errichtung der Windkraftanlagen. Die Genehmigung regelt aber auch

am Markt erhältlichen Nordex N 90-2.3 auf die aktueHe Versi­
on des Typs Nordex N 90.2,5. Für diese neue Version gilt auch eine neue TVPe[]Pru!.un9- D,ese 
Tvp^nprüfunq ist Gegenstand der Genehmigung und für die Errichtung der Windkraftanlagen 
maßgeblich Hinsichtlich der Problematik des Eisabwurfs bleibt darauf hinzuweisen dass di 
Ändemngsgenehmigung Regelungen hierzu nicht enthält, sondern die Regelungen der Ur- 
Sprungsgenehmigung weiterhin gelten.

Nach alledem bleibt festzuhalten, dass die sofortige Vollziehung der Änderungsgenehmigung 
hip imahdinoliche Konsequenz der Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ursprungsgeneh 
m^ung^st^eich^amTon dfe^r mitgezogen wird. Folglich liegt vorliegend ein übe™1egendes 

öffentliches als auch privates Interesse am Sofortvollzug vor.

Allgemeine Hinweise:
Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von ihr eingeschlossen werden.

Unabhänoio von der in diesem Bescheid festgesetzten Frist erlischt die Genehmigung, wenn d'® 
A^aae während S Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§18 
Abs 91 Nr. 2 BImSchG). Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis
aufgehoben wird (§18 Abs. 2 BImSchG).

Auforund § 15 Abs. 1 BImSchG sind Sie verpflichtet, jede Änderung der Lage, der Beschaffen- 
hpitoder des Betriebs der Anlage, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, einen Monat, 
bevo^mit^r Änderung begonnen werden soll, der SGD Nord, ReGA Koblenz, schriftlich an- 
zuzeioen wenn sich dPe Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzguter auswirken 
kann9ln diesem Anzeigeverfahren wird geprüft, ob die Änderung einer Genehmigung bedarL 
Der Anzeige Iw Unterlagen im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG beizufugen, soweit die- 

se für die Prüfung erforderlich sein können.

qnhald es beabsichtigt ist den Betrieb der Anlage einzustellen, ist uns dies unter Angabe des
Zeitpunktes der Einstellung unverzüglich anzuzeigen. °er Anf'9®Jn?elenden 
Ihnen vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden
Pflichten beizufügen (§15 Abs. 3 BImSchG).

Kostenfestsetzung:

Pik Hip Frteiluno dieser Genehmigung werden aufgrund des Landesgebührengesetzes für 
Rheln^nd-Pfa^z (LGebG) vom 03912.1974 (GVBI. S. 578) in Verbindung mit der Landesverord- 
nuna über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten - Be- 
sönde^ Gtbührenverzeichnis - vom 31.03.1993 (GVBI. S. 171 ff.), jeweils ,n der zur Zeit gel- 

tenden Fassung, folgende Gebühren und Auslagen erhoben.
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Immissionsschutzrechtliche Gebühr

Gebühren und Auslagen für die Mitwirkung 
von Fachbehörden:

Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Ko­
blenz

sonstige Auslagen:

Porto

Summe:

3.750,00 EUF

554,20 EUR

3,09 EUR

4.307,29 EUR

äS 1 m?r 1 LG%bG ZUr Zahluna dieser GeMh™ “"d Auslagen ver-
nichf vor. °raussetzungen für eine Gebuhrenfreiheit nach den §§ 7 und 8 LGebG liegen

lage^s unter1deneNrnr4S1S'l,ffS^:hURreCbHCben GenehmiSungsgebühr erfolgt auf der Grund-

■ A^lage^U^trbSre^ S0Weit Aufwendungen nicht a,s

' Ge “cnhSulddnerWirtSChaftliChe ^ ^ ^ Nulzsn der Amtshandlung für den

flBfCT“CkS'?,'9U"9 des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der Amtshand
Forsten S0"e" "ach v-3abe des Minrsten^ffür imS und'
Forsten grundsätzlich die Ernchtungskosten für die beantragte Anlage zugrunde gelegt werten.

Von der so e rechneten Gef S h h '' H'- ^ ^ 500 000 Eur0 ^"gerten Errichtungskosten.
sionsschutre^itlJch^Genehntigungsgebühr abgez^enS^rUn^S^enehm^Un^ immis-
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerepruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Endertplatz 2, 56812 Co­
chem, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der 
Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

\
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^ Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz 
Stresemannstr. 3-5 
56068 Koblenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

HhlSh 9 h Abd™* u"seres Genehmigungsbescheides übersenden wir mit der Bitte um 
9 h,nblcbt"ch ^Srund Ihrer Stellungnahme in den Genehmlg™asbescheid 

aufgehommenen Nebenbestimmungen. Wir bitten um Mitteilung, wenn Sie im Rahmen Ihrer 
Überwachung feststellen, dass Nebenbestimmungen nicht beachtef b» 1^11^^

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Thorsten Loosen

Herrn Knigge z.K

Frau Schatz-Fischer z.K

5. Wvl.




